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3. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 

für den Masterstudiengang Immobilien- und Baumanagement 

der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen  

an der Technischen Universität Dortmund  

vom 22. Dezember 2025 

Aufgrund des § 2 Absatz 4 in Verbindung mit § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die 

Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) vom 

16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

19. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 1222), hat die Technische Universität Dortmund die 

folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Immobilien- und Baumanagement vom 

17. September 2020 (AM 22/2020, Seite 23 ff.) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 (Zugangsvoraussetzungen) werden die Absätze 1 und 6 wie folgt geändert:  

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Architektur und 

Städtebau ist. 

a) ein Bachelorabschluss im Studiengang Bauingenieurwesen oder Architektur 

und Städtebau an der Technischen Universität Dortmund oder 

b) in anderer vergleichbarer Abschluss in einem mindestens dreijährigen 

(sechssemestrigen) vergleichbaren Studiengang an der Technischen 

Universität Dortmund oder an einer anderen in- oder ausländischen 

Hochschule, sofern der Prüfungsausschuss festgestellt hat, dass keine 

wesentlichen Unterschiede zu dem in Absatz 1 lit. a) genannten Abschluss und 

Studiengang vorliegen. 

(6) Zusätzlich zu den genannten Voraussetzungen gemäß der Absatz 1 bis 3 müssen 

die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die folgenden Kriterien erfüllen: 

a) Als Gesamtnote wurde im vorausgesetzten Abschluss gemäß Absatz 1 

mindestens die Note 3,0 („befriedigend“) erzielt. Im Falle eines ausländischen 

Abschlusses muss sich die Gesamtnote 3,0 (befriedigend) nach Umrechnung 

in das deutsche Notensystem und unter Berücksichtigung der Empfehlungen 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) ergeben. 
 

b) Die Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen über ausreichende 

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Zum Nachweis ausreichender 

Kenntnisse der deutschen Sprache werden die folgenden Regelungen 

angewandt. 

Der Nachweis der Sprachkenntnisse wird beispielsweise erfüllt durch  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=22029&vd_back=N1222&sg=0&menu=0


Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.1/2026  Seite 44 

 

▪ den Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF), der in allen vier 

Teilprüfungen mindestens mit der Bewertung TestDaF-Niveau (TDN) 4 

oder insgesamt mit 16 Punkten absolviert sein muss, 

▪ das Sprachzertifikat „telc Deutsch C1 Hochschule“,  

▪ die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)“ 

mindestens auf dem Niveau 2 (DSH2),  

▪ einen Schulabschluss an einer deutschsprachigen Schule im Ausland, der 

einer deutschen Hochschulzugangsberechtigung gleichwertig ist. 

Die Studienbewerberinnen und Studienbewerbern sind von dem Sprachnachweis 

befreit, wenn ein deutschsprachiges Studium an einer deutschsprachigen 

Hochschule erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Genaueres regeln die „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das 

Studium an deutschen Hochschulen (RO-DT)“ und die Ordnung der Technischen 

Universität Dortmund für die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang 

(DSH) in der jeweils gültigen Fassung.  

Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit einer deutschen 

Hochschulzugangsberechtigung ist eine solcher Nachweis nicht erforderlich. 

2. In § 6 (Regelstudienzeit, Studienumfang und Studienstruktur) wird Absatz 6 wie folgt 

geändert:  

(6) Die Lehrveranstaltungen/Prüfungen können im Pflichtbereich sowie im 

Wahlpflicht- und Wahlbereich auch in englischer Sprache angeboten werden. Die 

Entscheidung der Dozentin oder des Dozenten, eine Veranstaltung/Prüfung in 

englischer Sprache anzubieten, wird rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

3. § 9 (Prüfungen) wird wie folgt neu gefasst: 

§ 9 

Prüfungen 

(1) Module werden in der Regel mit nur einer Prüfung abgeschlossen. In besonders 

begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer gemeinsamen 

Prüfung abgeschlossen werden. Der Modulabschluss erfolgt durch eine benotete 

Modulprüfung oder durch kumulativ erbrachte benotete Teilleistungen. 

Teilleistungen werden im Rahmen einzelner Lehrveranstaltungen erbracht. Die 

jeweilige Prüfungsform und Prüfungsart (Modulprüfung oder 

Teilleistungen/benotet oder unbenotet) ergeben sich aus der Anlage zu dieser 

Prüfungsordnung. 

(2) Modulprüfungen oder Teilleistungen werden studienbegleitend in der Regel 

durch schriftliche, mündliche bzw. elektronische Prüfungen oder Prüfungen in 

elektronischer Kommunikation erbracht (Klausurarbeiten, Referaten bzw. 
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Seminargestaltungen, Hausarbeiten, mündlichen Prüfungen, Portfolios, Poster- 

oder Projektpräsentationen mit oder ohne Disputation und fachpraktischen 

Prüfungen etc.). Die jeweils verantwortlichen Prüfenden können mit Zustimmung 

des Prüfungsausschusses andere geeignete Prüfungsformen festlegen, die nicht 

von Satz 1 umfasst werden. 

(3) Art, Form und Umfang der Modulprüfungen und Teilleistungen sind in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs festgelegt. Die Prüfungstermine 

werden jeweils spätestens zwei Wochen nach Beginn der Veranstaltung von den 

jeweils verantwortlichen Prüferinnen und Prüfern bekannt gegeben. Auf Antrag 

über den Prüfungsausschuss kann in begründeten Fällen für einen begrenzten 

Zeitraum von der ursprünglich in den Modulbeschreibungen des 

Modulhandbuchs vorgesehenen Erbringungsform abgewichen werden. 

(4) Die Zulassung zu den einzelnen Modulprüfungen erfordert, dass die in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs als Voraussetzungen bezeichneten 

Prüfungen erfolgreich abgelegt worden sind. 

(5) Für Modulprüfungen ist bei Klausurarbeiten eine Bearbeitungszeit von 

mindestens eineinhalb und maximal vier Zeitstunden Dauer, für mündliche 

Prüfungen eine Dauer von mindestens 20 und maximal 45 Minuten pro 

Studierender oder Studierendem vorzusehen. Für Teilleistungen sind mindestens 

eine und maximal drei Zeitstunden Dauer für Klausurarbeiten und für mündliche 

Prüfungen eine Dauer von 15 bis 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem 

vorzusehen. Auf Festlegung der Prüferin oder des Prüfers dürfen die mündlichen 

Prüfungen durch eine vorbereitende Aufgabenbearbeitung von bis zu 30 Minuten 

Dauer ergänzt werden. In mündlichen Gruppenprüfungen darf eine Gesamtdauer 

von 60 Minuten bei Modulprüfungen und 45 Minuten bei Teilleistungen nicht 

überschritten werden. 

(6) Schriftliche Prüfungsleistungen mit Ausnahme von Prüfungsleistungen nach 

Absatz 9 sowie der Masterarbeit werden von einer Prüferin oder einem Prüfer 

bewertet.  

(7) Die Klausurarbeiten werden unter Aufsicht durchgeführt und sind nicht 

öffentlich. Eventuell zugelassene Hilfsmittel werden vor der Prüfung von der 

Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben. Die Bewertung von schriftlichen 

Prüfungsleistungen ist den Studierenden nach spätestens zwei Monaten bekannt 

zu geben, wobei die Anforderungen des Datenschutzes zu beachten sind. 

(8) Klausurarbeiten können ganz oder teilweise im Antwort-Wahl-Verfahren 

durchgeführt werden. Insbesondere bei der Anwendung dieses Verfahrens ist 

darauf zu achten, dass die Prüfungsaufgaben auf die in den Modulen oder den 

entsprechenden Lehrveranstaltungen vermittelten Inhalte und erforderlichen 

Kenntnisse abgestellt sind und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 

Bei Prüfungsleistungen, die von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten sind, 

werden die Prüfungsfragen von beiden Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam 
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erarbeitet. Bei der Aufstellung der Prüfungsfragen ist festzulegen, welche 

Antworten als zutreffend anerkannt werden. 

(9) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen, mit denen ein 

Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren 

endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind 

stets von zwei Prüferinnen oder Prüfern im Sinne des § 15 zu bewerten 

(§ 65 Absatz 2 HG NRW). 

(10) Für elektronische Prüfungen sind die Regelungen zu schriftlichen Prüfungen 

entsprechend anzuwenden. 

(11) Mündliche Prüfungen sind stets von zwei Prüferinnen und Prüfern oder von einer 

Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder 

eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung 

abzunehmen. Wird die mündliche Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern 

abgelegt, legt jede Prüferin oder jeder Prüfer eine Einzelnote für die mündliche 

Prüfungsleistung gemäß § 20 Absatz 1 fest. Die Noten der mündlichen 

Prüfungsleistung werden aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten 

entsprechend § 20 Absatz 7 ermittelt. Wird eine mündliche Prüfung vor einer 

Prüferin oder einem Prüfer und einer sachkundigen Beisitzerin oder einem 

sachkundigen Beisitzer abgelegt, hat die Prüferin bzw. der Prüfer vor der 

Festsetzung der Note gemäß § 20 Absatz 1 die Beisitzerin oder den Beisitzer zu 

hören.  

(12) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung in den 

einzelnen Fächern sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung 

ist der Kandidatin oder dem Kandidaten im Anschluss an die mündliche Prüfung 

bekannt zu geben. Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der 

gleichen Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen 

Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, es sei denn, die 

Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf 

die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Im Falle einer 

Beeinflussung oder Störung der Prüfung können diese Personen von der Prüferin 

oder dem Prüfer als Zuhörerin bzw. Zuhörer ausgeschlossen werden. 

(13) Schriftliche Prüfungsleistungen im Sinne des Absatz 9 sind von beiden Prüfenden 

getrennt entsprechend § 20 Absatz 1 zu bewerten. Die Note der schriftlichen 

Prüfungsleistung wird aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelnoten 

gebildet. § 20 Absatz 7 gilt entsprechend. Für die Bewertung der Masterarbeit 

gelten die Regelungen des § 22. 

(14) In Modulen, die mit einer Modulprüfung abschließen, können in den einzelnen 

Lehrveranstaltungen zusätzliche Studienleistungen verlangt werden. Dies 

können insbesondere sein: Referate, Hausarbeiten, Praktika, praktische 

Übungen, schriftliche oder mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge, 

Protokolle oder Portfolios. Studienleistungen können benotet oder mit bestanden 



Amtliche Mitteilungen der Technischen Universität Dortmund 

Nr.1/2026  Seite 47 

 

bzw. nicht bestanden bewertet werden. Bei Studienleistungen, die unbegrenzt 

wiederholt werden können, findet § 20 Absatz 4 lit. b) keine Anwendung. 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Modulprüfung ist die erfolgreiche 

Erbringung aller in diesem Modul geforderten Studienleistungen.  

(15) Die Anforderungen einer Studienleistung liegen in Form und Inhalt deutlich 

unterhalb der Anforderungen einer Modulprüfung oder Teilleistung. Soweit die 

Form, in der eine Studienleistung für ein Modul zu erbringen ist, nicht in den 

Modulbeschreibungen des Modulhandbuchs definiert ist, wird sie von der oder 

dem Lehrenden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. 

(16) Die Pflicht zur regelmäßigen Anwesenheit kann bei Lehrveranstaltungen 

vorgesehen werden, deren Lernziel nicht ohne die aktive Beteiligung der 

Studierenden erreicht werden kann. Bei der Regelung von Anwesenheitspflichten 

ist das verfassungsrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Über 

die Anwesenheitspflicht wird entweder auf der Grundlage eines diesbezüglichen 

Votums des Studienbeirates oder auf der Grundlage einer Zwei-Drittel-Mehrheit 

des Fakultätsrates entschieden. Die Anwesenheitspflicht ist in der 

Modulbeschreibung im Modulhandbuch auszuweisen und wird den Studierenden 

in geeigneter Form spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt 

gegeben. 

(17) Prüfungsverfahren berücksichtigen die Ausfallzeiten durch die Pflege und 

Erziehung von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5 

Bundesausbildungsförderungsgesetz, die Pflege der Ehegattin oder des 

Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen 

Lebenspartners oder einer oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten 

Grades Verschwägerten, soweit diese oder dieser pflegebedürftig ist. 

4. In § 13 (Wiederholung von Prüfungen, Bestehen der Masterprüfung, endgültiges 

Nichtbestehen) wird Absatz 2 wie folgt geändert: 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Masterarbeit nur als Ganzes und dann nur 

einmal mit neuer Themenstellung wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas 

der Masterarbeit gemäß § 21 Absatz 8 ist nur zulässig, wenn die Kandidatin oder 

der Kandidat bei der Anfertigung der nicht erfolgreichen Masterarbeit von dieser 

Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

5. In § 14 (Prüfungsausschuss) wird Absatz 2 wie folgt geändert: 

(2) Der Prüfungsausschuss gemäß Absatz 1 besteht aus sieben Mitgliedern, und zwar 

vier Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden der Fakultät. 

Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat nach Gruppen getrennt für zwei Jahre, das 

Mitglied aus der Gruppe der Studierenden für ein Jahr gewählt. Der 

Prüfungsausschuss wählt aus seinen Mitgliedern aus der Gruppe der 
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Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden sowie die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden 

Vorsitzenden. Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Ausnahme der 

oder des Vorsitzenden und deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter 

werden vom Fakultätsrat Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Wiederwahl ist 

zulässig. Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses wird von der Dekanin 

oder dem Dekan bekannt gegeben. Wird die Wahl des Prüfungsausschusses oder 

einzelner Mitglieder nach Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die 

Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse und Amtshandlungen; dies 

gilt entsprechend bei einer fehlerhaften Besetzung des Prüfungsausschusses. 

6. In § 17 (Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß) wird Absatz 3 wie folgt 

geändert: 

(3) Wird eine Prüfungsleistung durch Täuschung (z. B. Verwendung unerlaubter 

Hilfsmittel, Übernahme von Textpassagen ohne Wiedergabe als Zitat, Abschreiben 

oder Abschreiben lassen bzw. andere Hilfeleistungen zu Täuschungsversuchen 

anderer etc.) beeinflusst, gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht ausreichend“ 

(5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Dies gilt ebenfalls für den Versuch der 

Täuschung. Wird während einer Prüfung ein Täuschungsversuch oder eine 

Täuschung im Sinne von Satz 1 durch die Aufsichtsführende oder den 

Aufsichtsführenden festgestellt, protokolliert diese oder dieser den 

Täuschungsversuch bzw. die Täuschung. Die Entscheidung, ob ein 

Täuschungsversuch oder eine Täuschungshandlung vorliegt und damit die 

Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet gilt, 

trifft die jeweilige Prüferin bzw. der jeweilige Prüfer. Eine Kandidatin oder ein 

Kandidat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 

der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer oder der bzw. dem 

Aufsichtführenden in der Regel nach Ermahnung von der Fortsetzung der Prüfung 

ausgeschlossen werden. In diesem Fall gilt die betreffende Prüfung als mit „nicht 

ausreichend“ (5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet. Die jeweiligen Gründe für die 

Entscheidung sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen von 

Täuschung oder Störung kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den 

Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

7. In § 24 (Zeugnis, Bescheinigung für den Hochschulwechsel) werden die Absätze 1 und 

2 wie folgt geändert: 

(1) Über die bestandene Masterprüfung erhält die Kandidatin oder der Kandidat in der 

Regel spätestens sechs Wochen nach der Bewertung der letzten Prüfungsleistung 

ein Zeugnis. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 

Prüfungsleistung erbracht wurde. In das Zeugnis sind die Gesamtnote der 

Masterprüfung sowie das Thema und die Note der Masterarbeit aufzunehmen. 

(2) Auf dem Transcript of Records werden auf Antrag der Kandidatin oder des 

Kandidaten zusätzliche Leistungen ausgewiesen, die nicht in die Modul- und 
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Gesamtnote eingegangen sind. Darüber hinaus können im Rahmen des Studiums 

absolvierte freiwillige Praktika, die auf Antrag über den Prüfungsausschuss 

genehmigt wurden und die einen inhaltlichen und fachlichen Zusammenhang zu 

dem gewählten Studiengang aufweisen, mit aufgenommen werden.  

8. § 28b (Anwendungsbereich, Inkrafttreten und Veröffentlichung) wird wie folgt neu 

gefasst: 

(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 

Universität Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. April 2025 in 

Kraft. 

(2) Sie gilt für alle in den Masterstudiengang Immobilien- und Baumanagement an 

der Technischen Universität Dortmund eingeschriebenen Studierenden. 

Artikel II 

(1) Diese Änderungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Technischen 

Universität Dortmund veröffentlicht und tritt mit Wirkung vom 1. April 2025 in Kraft.  

(2) Sie gilt für alle in den Masterstudiengang Immobilien- und Baumanagement 

eingeschriebenen Studierenden. 

(3) Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Immobilien- und Baumanagement 

wird neu bekannt gemacht. 

Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Absatz 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser 

Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht 

hingewiesen worden. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Fakultät Architektur und 

Bauingenieurwesen vom 10. Dezember 2025 sowie des Rektorates der Technischen 

Universität Dortmund vom 26. November 2025. 

Dortmund, den 22. Dezember 2025 
 

Der Rektor  

der Technischen Universität Dortmund 
 

Professor Dr. Manfred Bayer 


